
                                                  

 

 
PID-Meldebogen Ausfüllhinweise  

 

A. Tabelle 1: „Anzahl der Anträge auf 
Präimplantationsdiagnostik (PID)“ (§ 8 Abs. 2 Nr. 1-3 
PIDV) 

 

- Anträge auf zustimmende Bewertung zur Durchführung einer 
Präimplantationsdiagnostik (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 PIDV) 

 
o Bitte tragen Sie hier die Anzahl aller Anträge auf PID ein, die im Kalenderjahr 

des Meldebogens, bei der Ethikkommission eingereicht wurden. 
Ausschlaggebend ist das Eingangsjahr des Antrags bei der Ethikkommission. 
 

o Sind beide Indikationen nach § 3a Abs. 2 ESchG zur Zustimmung beantragt 
worden, handelt es sich um einen Antrag. 
 

- Nach zustimmender Bewertung durchgeführte Präimplantationsdiagnostiken 
(§ 8 Abs. 2 Nr. 2 PIDV) 

 
o Bitte tragen Sie hier die Anzahl der durchgeführten 

Präimplantationsdiagnostiken ein, die sie im Kalenderjahr des Meldebogens 
durchgeführt haben. Der Zeitpunkt der zustimmenden Bewertung der 
Ethikkommission ist dabei unerheblich. 
 

o Sind beide Indikationen nach § 3a Abs. 2 ESchG untersucht worden, 
summieren Sie diese. Sind PID wiederholt worden (=W-PID; Erläuterung 
siehe unten unter Punkt B) addieren Sie diese ebenfalls dazu (auch wenn 
diese aus einem Antrag aus dem/den Vorjahr/en stammt), wenn sie im 
Kalenderjahr des Meldebogens durchgeführt wurden. 
 

- Abgelehnte Anträge auf zustimmende Bewertung zur Durchführung einer 
Präimplantationsdiagnostik (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 PIDV) 

 
o Bitte tragen Sie hier die Anzahl aller Anträge auf PID ein, die im Kalenderjahr 

des Meldebogens von der Ethikkommission negativ beschieden wurden. Es 
gilt dabei das Datum an dem die Ethikkommission den Antrag negativ 
beschieden hat.  
 

o Sind beide Indikationen nach § 3a Abs. 2 ESchG beantragt worden und das 
Votum der Ethikkommission ergab die Zustimmung für nur eine Indikation, so 
handelt es sich bei diesen Anträgen nicht um insgesamt abgelehnte Anträge 
und sollen daher auch nicht in dieses Feld eingetragen werden. 

 
 
 



 

 

 
B. Allgemeines zu Tabelle 2 und 3 

 
Die Präimplantationsdiagnostik ist die genetische Untersuchung von Zellen eines 
Embryos in vitro vor seinem intrauterinen Transfer. In die Tabellen 2 und 3 sind die 
Präimplantationsdiagnostiken einzutragen, die von der Ethikkommission zustimmend 
beschieden wurden. Der Zeitpunkt der Entscheidung der Ethikkommission ist dabei 
unerheblich, es sollen die Untersuchungen aufgeführt werden, die vom PID-Zentrum im 
Kalenderjahr des Meldebogens praktisch durchgeführt wurden.  
 
Tragen Sie in die Tabellen 2 und 3 alle Präimplantationsdiagnostiken ein, die im 
Kalenderjahr des Meldebogens durchgeführt wurden, wobei sich Tabelle 2 auf die 
Indikation „hohes Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit für die Nachkommen“ 
bezieht und Tabelle 3 auf die Indikation „schwerwiegende Schädigung des Embryos, die 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen wird“. 
 
Sind beide Indikationsbereiche nach positivem Bescheid untersucht worden, so tragen 
Sie diese auch in beide Tabellen (2 und 3) ein. Wurde ein Indikationsbereich positiv, der 
andere negativ beschieden, so tragen Sie den nach positivem Bescheid durchgeführte 
Maßnahme zur Präimplantationsdiagnostik in die Tabellen 2 bzw. 3, den nach 
negativem Bescheid abgelehnte Maßnahme zur Präimplantationsdiagnostik in Tabelle 4 
ein. 
 
Tragen Sie auch die durchgeführten Präimplantationsdiagnostiken ein, deren Antrag 
zwar im/in vergangenen Jahr/en positiv beschieden wurde, aber erst zum Zeitpunkt des 
Kalenderjahres des Meldebogens durchgeführt wurde.  
Entsprechend gilt, wenn ein Teil eines positiv beschiedenen Antrags erst im 
darauffolgenden Jahr untersucht wird, so wird diese Untersuchung erst im 
darauffolgenden Kalenderjahr erfasst. 
 
„D-PID“ und „W-PID“ in Tabelle 2 und 3: 
Die Anzahl der PID-Anträge ist meist nicht identisch mit der Anzahl der durchgeführten 
Präimplantationsdiagnostik, da die humangenetischen Untersuchungen häufig 
wiederholt werden müssen, wie es beispielsweise der Fall ist, wenn nach Abschluss der 
Untersuchung, kein geeigneter Embryo für einen intrauterinen Transfer gefunden 
werden konnte und die Untersuchung an (einem) weiteren Embryo(nen) wieder 
eingeleitet wird. Zur Differenzierung, ob eine Präimplantationsdiagnostik einmalig oder in 
wiederholter Weise durchgeführt wird, wird zwischen D-PID (einmalig durchgeführte 
Präimplantationsdiagnostik) und W-PID (wiederholte Präimplantationsdiagnostik) 
unterschieden.  
 
D-PID: Bei der D-PID handelt es sich um eine Präimplantationsdiagnostik, die nach 
positivem Votum der zuständigen Ethikkommission, einmalig durchgeführt wurde. Nach 
Abschluss der einmaligen Untersuchung endet die D-PID.   
 
W-PID: Wird nach Abschluss der ersten humangenetischen Untersuchung an (einem) 
in-vitro Embryo(nen) (D-PID) weitere humangenetische Untersuchungen an (einem) 
weiteren Embryo(nen) erforderlich, z. B. weil festgestellt wurde, dass kein(e) 
geeignete(r) Embryo(nen) für einen intrauterinen Transfer vorliegt, keine Einnistung 
erfolgte oder es zu einem Schwangerschaftsabbruch kam, so handelt es sich bei dieser 
humangenetischen Untersuchung um eine Wiederholung der Präimplantationsdiagnostik 



 

 

(W-PID). Dabei ist es unerheblich, ob der/die Embryo(nen) durch eine weitere 
hormonelle Stimulation mit anschließender in-vitro-Fertilisation hervorgegangen ist/sind 
oder nach Durchlaufen eines Auftauprozesses aus einer Kryokonservierung stammen. 
Jeder W-PID ist einmal eine D-PID vorausgegangen. 
 
 
 

C. Tabelle 2: Durchgeführte Maßnahmen zur 
Präimplantationsdiagnostik: Anzahl der Indikation 
„hohes Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit für 
die Nachkommen“ nach § 3a Abs. 2 ESchG und der 
jeweiligen angewandten genetischen 
Untersuchungsmethode (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 PIDV) 
 
In diese Tabelle werden alle Präimplantationsdiagnostiken eingetragen, die bei der 
Indikation „hohes Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit für die Nachkommen“ im 
Kalenderjahr des Meldebogens praktisch durchgeführt wurden. Es können also auch 
Untersuchungen eingetragen werden, bei denen die Zustimmung zur 
Präimplantationsdiagnostik im Jahr davor erfolgte, aber erst im Kalenderjahr des 
Meldebogens durchgeführt wurden. Bitte tragen Sie die Anzahl der 
Präimplantationsdiagnostiken nach den von Ihnen angewandten 
Untersuchungsmethoden (Beispiele siehe unten) in die jeweils passende Spalte ein. 
Dabei beachten Sie bitte, dass unter D-PID, die Präimplantationsdiagnostiken 
eingetragen werden, die auf das positive Votum der zuständigen Ethikkommission 
folgen und einmalig durchgeführt werden und unter W-PID alle weiteren 
Präimplantationsdiagnostiken, die auf ein D-PID folgen (weitere Erläuterungen zu D-PID 
und W-PID siehe oben Punkt B). 
 
PGT-M und PGT-SR 
PGT-M  (preimplantation genetic testing for monogenic / single gene defects) = PID für 
familiär bekannte monogene Erkrankungen 
 
PGT-SR (preimplantation genetic testing for structural rearrangements) = PID für 
familiär bekannte chromosomale strukturelle Veränderungen / Translokationen 
 
Untersuchungsmethoden: 
Die Untersuchungsmethoden können frei eingetragen werden. Damit ist die Möglichkeit 
gegeben auch neu eingeführte Untersuchungsmethoden aufzuführen bzw. 
Untersuchungsmethoden, die nicht (mehr) angewendet werden, wegzulassen. Im 
Folgenden sind einige Beispiele für Untersuchungsmethoden aufgeführt:  
 
- Beispiele für PGT-M  

o genetische Marker mit direktem Mutationsnachweis 
o genetische Marker ohne direkten Mutationsnachweis 
o SNP-Array 
o NGS (high coverage) 

 

 



 

 

 
- Beispiele für PGT-SR 

o NGS (low coverage) 
o SNP-Array 
o SNP-Array + NGS (low coverage) 
o aCGH (Array CGH) 
o FISH 

 
 
 

D. Tabelle 3: Durchgeführte Maßnahmen zur 
Präimplantationsdiagnostik: Anzahl der Indikation 
„schwerwiegende Schädigung des Embryos mit hoher 
Wahrscheinlichkeit einer Tot- oder Fehlgeburt“ nach § 
3a Abs. 2 ESchG und der jeweiligen angewandten 
genetischen Untersuchungsmethode (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 
PIDV) 
 
In diese Tabelle werden alle Präimplantationsdiagnostiken eingetragen, die bei der 
Indikation „schwerwiegende Schädigung des Embryos mit hoher Wahrscheinlichkeit 
einer Tot- oder Fehlgeburt“ im Kalenderjahr des Meldebogens praktisch durchgeführt 
wurden. Bitte tragen Sie die Anzahl der Präimplantationsdiagnostiken nach den von 
Ihnen angewandten Untersuchungsmethoden (Beispiele siehe unten) in die jeweils 
passende Spalte ein. Dabei beachten Sie bitte, dass unter D-PID die 
Präimplantationsdiagnostiken eingetragen, die auf das positive Votum der zuständigen 
Ethikkommission folgen und einmalig durchgeführt werden und unter W-PID alle 
weiteren Präimplantationsdiagnostiken, die auf ein D-PID folgen (weitere Erläuterungen 
zu D-PID und W-PID siehe oben unter Punkt B). 
 
PGT-A (preimplantation genetic testing for aneuploidy)= PID für numerische 
Chromosomenveränderungen / Aneuploidiediagnostik ohne familiär bekannte 
Vorbefunde 
 
PGT-SR (preimplantation genetic testing for structural rearrangements) = PID für 
familiär bekannte chromosomale strukturelle Veränderungen / Translokationen 
 
Untersuchungsmethoden: 
- Die Untersuchungsmethoden können frei eingetragen werden. Damit ist die 

Möglichkeit gegeben auch neu eingeführte Untersuchungsmethoden aufzuführen 
bzw. Untersuchungsmethoden, die nicht (mehr) angewendet werden, wegzulassen. 
Im Folgenden sind einige Beispiele für Untersuchungsmethoden aufgeführt: 
 

- Beispiele für PGT-A 
o NGS (low coverage) 
o SNP-Array 
o SNP-Array + NGS (low coverage) 
o aCGH (Array CGH) 

 
 



 

 

- Beispiele für PGT-SR 
o NGS (low coverage) 
o SNP-Array 
o SNP-Array + NGS (low coverage) 
o aCGH (Array CGH) 
o FISH 

 
 

E. Tabelle 4: Abgelehnte Maßnahmen zur 
Präimplantationsdiagnostik: Anzahl des jeweiligen 
Begründungstyps der Indikationsstellung nach § 3a 
Abs. 2 ESchG und der jeweiligen beabsichtigten 
genetischen Untersuchungsmethode (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 
PIDV) 
 
Wird ein Antrag zur Durchführung von Präimplantationsdiagnostik von der 
Ethikkommission abgelehnt, so sind die Daten aufgeteilt nach dem jeweiligen 
Indikationsbereich und der ursprünglich geplanten genetischen Untersuchungsmethode 
in diese Tabelle einzutragen. Bitte orientieren Sie sich dabei an dem Datum der 
Entscheidung der Ethikkommission, ist diese im Kalenderjahr des Meldebogens erfolgt, 
so tragen sie die abgelehnten Maßnahmen ein. 
 
Tragen Sie in diese Tabelle auch dann Daten ein, wenn ein Teil des Antrags zur 
Durchführung von Präimplantationsdiagnostik abgelehnt wurde. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn beide Indikationsbereiche beantragt waren und nur einem 
Indikationsbereich eine Zustimmung von der zuständigen Ethikkommission erteilt wurde, 
der andere Indikationsbereich jedoch abgelehnt wurde. 
 
PGT-M  (preimplantation genetic testing for monogenic / single gene defects) = PID für 
familiär bekannte monogene Erkrankungen 
 
PGT-SR (preimplantation genetic testing for structural rearrangements) = PID für 
familiär bekannte chromosomale strukturelle Veränderungen / Translokationen 
 
PGT-A (preimplantation genetic testing for aneuploidy)= PID für numerische 
Chromosomenveränderungen / Aneuploidiediagnostik ohne familiär bekannte 
Vorbefunde 
 
 
Ursprünglich geplante Untersuchungsmethoden: 
Die Untersuchungsmethoden können frei eingetragen werden. Damit ist die Möglichkeit 
gegeben auch neu eingeführte Untersuchungsmethoden aufzuführen bzw. 
Untersuchungsmethoden, die nicht (mehr) angewendet werden, wegzulassen. Im 
Folgenden sind einige Beispiele für Untersuchungsmethoden aufgeführt: 
- Beispiele für PGT-M 

o genetische Marker mit direktem Mutationsnachweis 
o genetische Marker ohne direkten Mutationsnachweis 
o SNP-Array 
o NGS (high coverage) 



 

 

 
- Beispiele für PGT-SR 

o NGS (low coverage) 
o SNP-Array 
o SNP-Array + NGS (low coverage) 
o aCGH (Array CGH) 
o FISH 

 
- Beispiele für PGT-A 

o NGS (low coverage) 
o SNP-Array 
o SNP-Array + NGS (low coverage) 
o aCGH (Array CGH) 

 


